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Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Serno beschließt, 
 

Herrn Frank Bäcker, Grochewitzer Straße 42 b, 06862 Serno, 
 
zum stellvertretenden Wahlleiter der Gemeinde Serno zu bestellen. 
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Beschlussbegründung 
 
Die Bestellung des stellvertretenden Wahlleiters der Gemeinde Serno erfolgt gemäß § 9 Abs. 
1 KWG LSA. 
 
Danach ist in den Gemeinden grundsätzlich der Bürgermeister der Gemeindewahlleiter. 
Stellvertreter ist jeweils der Vertreter im Amt. Jedoch kann die Vertretung, hier der 
Gemeinderat der Gemeinde Serno, auch einen anderen Bürger der Gemeinde zum 
Wahlleiter und zum stellvertretenden Wahlleiter berufen.  
 
Herr Frank Bäcker ist Bürger der Gemeinde Serno. 
 
Eine Bestellung zum stellvertretenden Wahlleiter ist somit möglich. 
 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:     Nein: X 
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:   

 

 

 

 

 


